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DEBATTE: DAS NEUE 
GEBÄUDEENERGIEGESETZ    
EINE ERFOLGSGESCHICHTE – ABER FÜR WEN?

D ieser Artikel präsentiert, analysiert 
und kommentiert einige Fakten zum 

neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG). Die 
Leserinnen und Leser sind dazu eingela-
den, sich selbst eine Meinung darüber zu 
bilden, für wen das Gesetz als Erfolgsge-
schichte betrachtet werden kann. 

Der Treibhausgasemissionshandel und 
ein Treibhausgaspreis sind einfache, 
wirksame Instrumente, um den Ausstoß 
der Klimagase zu vermindern. Die Emis-
sionen in den vom Treibhausgashandel 
der Europäischen Union (EU-ETS I) um-
fassten Bereichen sanken von 2005 bis 
2020 um 41 %. Der Gebäudebereich ist 
jedoch vom Treibhausgashandel aus-
genommen. Hier gilt das sogenannte 
nationale Brennstoffemissionshandels-
gesetz (BEHG), das den CO2-Preis mit 45 
Euro pro Tonne (Stand 2024) so niedrig 

festlegt, dass er keine nennenswerte Len-
kungswirkung hat. Anders als sein Name 
suggeriert, werden die Emissionszertifi-
kate zu einem staatlich festgelegten Preis 
verkauft.

Die Regierung könnte den CO2-Preis 
erhöhen und als sozialen Ausgleich das 
Klimageld auszahlen, das sie im Koali-
tionsvertrag vereinbart hat. Damit würde 
Geld umverteilt werden: Von den Men-
schen mit hohen Einkommen, die meist 
viel CO2 ausstoßen, zu denen, die wenig 
ausstoßen. Schweden, das den höchsten 
CO2-Preis hatte (siehe Bild 1),, stieß ge-
messen am Bruttoinlandsprodukt am we-
nigsten Treibhausgase aus.

Solche Schritte wurden jedoch noch 
nicht beschlossen. Stattdessen hat der 
Bundestag am 8. September das „Gesetz 
zur Änderung des Gebäudeenergiege-

setzes, zur Änderung des Bürgerlichen 
Gesetzbuches, zur Änderung der Verord-
nung über Heizkostenabrechnung, zur 
Änderung der Betriebskostenverordnung 
und zur Änderung der Kehr- und Über-
prüfungsordnung“ beschlossen (veröf-
fentlicht im Bundesgesetzblatt Nr. 280 
vom 19.10.2023), oft als „Heizungsge-
setz“ zusammengefasst. Da es sich unter 
anderem um eine Änderung des Gebäu-
deenergiegesetzes (GEG) handelt, wird es 
nachfolgend „neues GEG“ genannt.

Aufgrund des Umfangs werden hier 
nur exemplarisch einige Regelungen des 
Gesetzes, das am ersten Januar in Kraft 
trat, analysiert. Die betroffenen Wirt-
schaftsbranchen sind vor allem die Gas-
industrie als größter Gebäudeenergielie-
ferant, die Immobilienwirtschaft und die 
Heizungsbranche. 

Bild 1: Übersicht der Länder, die Instrumente zur Bepreisung von Kohlenstoff eingeführt haben, in roten Kreisen CO2-Steuern und in grünen 
Punkten Regelungen innerhalb des Treibhausgashandels der EU 
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Lobbyismus
Die Gasindustrie gibt über 40 Mio. 

Euro pro Jahr für Lobbyarbeit aus und 
beschäftigt etwa 410 Lobbyistinnen und 
Lobbyisten (Referenzjahr 2021), wie in 
der Publikation „Pipelines in die Politik“ 
des Vereins Lobbycontrol nachzulesen ist 
[1]. Hier seien exemplarisch drei Beispiele 
genannt, für jede Regierungspartei eines. 

Die größte Gaslobbyorganisation 
Deutschlands, der Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), 
wirbt auf seiner Website für Erdgas 
und den Einbau von Gasheizungen als 
„Wärmewende mit Gas“. Für die Lobby-
arbeit zum GEG baute die BDEW extra 
die Abteilung Wärme auf, und berichtete 
darüber in einer Pressemeldung im Sep-
tember 2022. Die Vorsitzende der Haupt-
geschäftsführung ist Kerstin Andreae, 
ehemals wirtschaftspolitische Sprecherin 
der Bundestagsfraktion der Grünen (von 
2007 bis 2012) und stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende (von 2012 bis 2019). 
Frank Schäffler von der FDP gründete mit 
Clemens Schneider den Thinktank Pro-
metheus, der eng mit fossilen Konzernen 
verbunden ist. Die FDP als Sprachrohr 
der fossilen Lobby setzte sich stark für 
das Heizen mit Gas ein. Der SPD-Bun-
destagsabgeordnete Andreas Rimkus ist 
Wasserstoffbeauftragter seiner Fraktion 
und Lobbyist bei der Plattform H2vorOrt, 
die vom Verband kommunaler Unterneh-
men (VKU) und vom Deutschen Verein 
des Gas- und Wasserfaches (DVGW) be-
trieben wird.

Das SPD-geführte Kanzleramt traf sich 
für die Gesetzesausarbeitung des neuen 
GEGs ausschließlich mit der Gaslobby, 
wie eine Auswertung des Internetportals 
FragDenStaat und Lobbycontrol aufzeigt 
[2]. Aus der gleichen Recherche ist zu er-
fahren, dass zahlreiche Treffen zwischen 
Politik und Gaslobby zum neuen GEG 
und der kommunalen Wärmeplanung 
stattfanden. Die meisten Treffen hatte 
demnach der VKU, der dafür lobbyierte, 
dass „Gasheizungen noch bis 31. Dezem-
ber 2044 laufen dürfen und die Anfor-
derungen für das Heizen mit Wasserstoff 
gelockert werden“.  Unter den Vertretern 
mit den meisten Treffen war auch die 
Immobilienlobby vertreten: mit Haus & 
Grund, dem Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunterneh-
men und dem Zentralen Immobilien 
Ausschuss.

Fossile Subventionen
Deutschland subventioniert die fossi-

len Energien jährlich mit 70 Milliarden 
Euro, wie Marcel Fratzscher, Präsident im 
Vorstand des Deutschen Institut für Wirt-
schaft in einem Blogbeitrag im November 
2021 mitteilte. Mit Blick auf die Gesamt-

emissionen an Treibhausgasen, die sich 
nach Angaben des Umweltbundesamts 
im Jahr 2022 auf 750 Millionen Tonnen 
beliefen, folgt daraus: Das sind fast 100 
Euro pro Tonne CO2 und damit mehr als 
das Doppelte des oben genannten CO2-
Preises laut BEHG. Somit hat die Bundes-
regierung die EU-Vorgaben bisher nicht 
erfüllt, die Mitgliedsstaaten verpflichtet, 
in nationalen Energie- und Klimaplänen 
darzulegen, wie sie vorhaben, solche 
Subventionen abzubauen.

Das Gebäudeenergiegesetz vor der 
Novelle

Das bis Ende 2023 geltende GEG ent-
hielt bereits zahlreiche Ausnahmen für 
folgende Gebäudearten: Gebäude für 
die Tierzucht, lange geöffnete Gebäude, 
unterirdische Gebäude, Traglufthallen, 
provisorische Gebäude, Kirchen, Gebäu-
de mit einer Raumtemperatur unter 12°C 
und sog. Unterglasanlagen wie Treibhäu-
ser zur Pflanzenzucht.

Der Energieeinsatz für Produktionspro-
zesse in Gebäuden ist nicht Gegenstand 
des GEG (vgl. §2 GEG). Darüber hinaus 
sind bestimmte Ausnahmen festgelegt. 
So gilt der Grundsatz der Wirtschaft-
lichkeit (§5 GEG). Demnach müssen An-
forderungen und Pflichten „nach dem 
Stand der Technik erfüllbar“ sein. Außer-
dem müssen sie „für Gebäude gleicher 
Art und Nutzung und für Anlagen oder 
Einrichtungen wirtschaftlich vertretbar 
sein“. Das ist der Fall, wenn „generell die 
erforderlichen Aufwendungen innerhalb 
der üblichen Nutzungsdauer durch die 
eintretenden Einsparungen erwirtschaf-
tet werden können. Bei bestehenden Ge-
bäuden, Anlagen und Einrichtungen ist 
die noch zu erwartende Nutzungsdauer 
zu berücksichtigen.“ 

Das novellierte 
Gebäudeenergiegesetz

Kernstück des neuen GEGs ist § 71 
– „Anforderungen an eine Heizungsan-
lage“ – nach dem grundsätzlich 65 % 
der bereitgestellten Heizenergie erneuer-
bar sein muss. Diese 65-%-Regelung gilt 
aber nur für Heizenergie für den Betrieb 
von Neubauten in Neubaugebieten – 
als Neubauten gelten Gebäude, für die 
ab dem 1. Januar 2024 ein Bauantrag 
gestellt wird. Dort ändert sich aber im 
Wesentlichen nichts, weil in dem Be-
reich Wärmepumpen und moderne Nah-
wärmenetze schon seit Jahren Standard 
sind. Eine marktübliche Wärmepumpe 
erreicht den 65-%-EE-Anteil selbst dann 
mühelos, wenn sie mit reinem Kohle-
strom betrieben wird. Mit Wärmepumpen 
werden schon deutlich höhere Anteile der 
Erneuerbaren Energien an der Wärme-
bereitstellung erreicht, so dass das neue 

GEG hier deutlich hinter dem Stand der 
Technik zurückbleibt.  

Ausnahmen bleiben erhalten
Zu den bisherigen Ausnahmen kom-

men weitere hinzu: Für die erheblichen 
Energiemengen für die Kühlung von 
Gebäuden, die wegen größerer Fens-
terflächen weiterhin stark steigen, gilt 
die Regelung nicht. Die Prozessenergie 
ist weiterhin von der Regelung befreit, 
womit auch die dezentrale, elektrische 
Trinkwassererwärmung ausgenommen 
ist. Die dafür benötigte Energie nimmt 
einen immer größer werdenden Anteil 
ein, weil es in dem Bereich kaum Ein-
sparungen gibt.  Für die graue Energie 
gilt sie ebenfalls nicht – also die Energie, 
die zur Herstellung der Baumaterialien 
aufgewendet wird. Der Anteil der grauen 
Energie am Gesamtenergiebedarf steigt 
ebenfalls. Die fehlende Begrenzung lässt 
weiter den Abriss und Neubau von Gebäu-
den zu, der fast immer unökologischer als 
eine Sanierung ist. Aus Erdgas hergestell-
ter Wasserstoff (sog. blauer Wasserstoff) 
zählt laut § 3, Absatz 1, Nummer 4a des 
neuen GEG als Erneuerbare Energie. Vor-
kettenemissionen werden in der Treib-
hausgasbilanz nicht berücksichtigt, also 
das auf dem Weg von der Förderung bis 
zur Anwendung austretende Gas. Das Re-
gelwerk für die Messung der Emissionen 
wurde vom DVGW erarbeitet, da dieser 
gemäß § 49 Energiewirtschaftsgesetz für 
die Erstellung technischer Regelwerke für 
die Gasindustrie zuständig ist [1].

Die 65-%- Regelung gilt im Gebäude-
bestand und für Neubauten außerhalb 
von Neubaugebieten, d. h. mit Über-
gangsfristen: ab dem 30. Juni 2026 für 
Gebäude in Gemeinden mit mehr als 
100.000 Einwohnern und ab dem 30. 
Juni 2028 für Gebäude in Gemeinden mit 
weniger als 100.000 Einwohnern. Zudem 
gilt sie nur für neue Heizungen. Hier hat 
der Gesetzgeber die Regelung auf die Zeit 
verschoben, bis zu der die kommunale 
Wärmeplanung vorliegen muss. Das führt 
dazu, dass viele erst eine Planung ab-
warten, die noch nicht einmal rechtlich 
verbindlich ist. 

Es gibt keine Begrenzung des Ener-
giebedarfs und der Emissionen von 
Bestandsgebäuden. Das treibt die Be-
triebskosten in die Höhe, die Mieter und 
Mieterinnen bezahlen. Es gibt auch keine 
Anforderungen an Speicher, obwohl zum 
Beispiel die DGS in ihrer Stellungnahme 
vom 13. April 2023 zum GEG-Entwurf 
einen massiven Ausbau gefordert hat 
[3]. Das könnte zu Versorgungsengpäs-
sen im Winter führen, wenn viele Wär-
mepumpen gleichzeitig laufen. Thermi-
sche Speicher sind eine kostengünstige 
Möglichkeit um die Spitzenlast zeitlich 
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zu verschieben. Dadurch können Kos-
ten gespart und der Anteil Erneuerbarer 
Energien an der Wärmebereitstellung er-
höht werden. Laut dem neuen GEG muss 
weiterhin die veraltete, statische DIN V 
18599: 2018-09 verwendet werden (§ 71, 
Absatz 2). Dynamische Simulationen, die 
für die Speicherberechnung verwendet 
werden, sind nicht nötig. Obwohl diese 
DIN-Norm Teil des Gesetzes ist, ist sie 
kostenpflichtig. Man stelle sich vor, die 
Straßenverkehrsordnung würde von der 
Automobilindustrie erarbeitet werden 
und man müsste sie kaufen. 

Neue fossile Heizungen, die zwischen 
dem 1. Januar 2024 und der Frist der Wär-
meplanung (2026 bzw. 2028) eingebaut 
werden, müssen laut § 71 Absatz 9 einen 
wachsenden Anteil Erneuerbarer Energien 
nutzen, der in Bild 2 dargestellt ist.

Heizen mit Wasserstoff
Gaskessel, die sowohl Erdgas als auch 

Wasserstoff verbrennen können, soge-
nannte H2-ready-Heizungen, sind laut § 
71 k bis zum Jahr 2045 ohne 65-%-EE-
Anteil betreibbar, wenn das Gebäude in 

einem Wasserstoffnetzausbaugebiet liegt 
und weitere Anforderungen erfüllt wer-
den, etwa die Prüfung und Genehmigung 
durch die Bundesnetzagentur.

In der Wissenschaft gibt es einen Kon-
sens über das Heizen mit Wasserstoff: Es 
ist eine große Verschwendung, sehr ver-
lustbehaftet, technisch äußerst aufwän-
dig, sehr teuer und deshalb nicht sinnvoll. 
Mit einer Wärmepumpe können pro Kilo-
wattstunde (kWh) Strom typischerweise 
3 bis 6 kWh Wärme bereitgestellt und 
damit auch reichlich 3 bis 6 kWh fossile 
Brennstoffe ersetzt werden. Wenn mit ei-
ner Kilowattstunde Strom per Elektrolyse 
Wasserstoff hergestellt wird, hat dieser 
wegen der hohen Verluste bei der Elekt-
rolyse nur ca. 0,63 kWh Energie und bei 
der Kompression, der Speicherung, dem 
Transport etc. entstehen weitere Verluste. 

Die Preise für zukünftigen grünen 
Wasserstoff sind unbekannt, weil es bis-
her nur wenige staatlich geförderte Pilot-
projekte gibt. Wegen des künftig hohen 
Bedarfs der Industrie wird der Preis über 
lange Zeit sehr hoch bleiben. Eine Erd-
gasleitung kann nach der aufwändigen 

Umstellung auf Wasserstoff nur noch ein 
Drittel der Energiemenge transportieren, 
weil Wasserstoff eine geringere Energie-
dichte hat. Auf Grund des Aufwands ist 
der Einsatz von Wasserstoff, von even-
tuellen Ausnahmen abgesehen, nur in 
Bereichen sinnvoll, die sich nicht elektri-
fizieren lassen, etwa dort, wo er stofflich 
benötigt wird. 

Die Beheizung eines Altbaus mit Was-
serstoff benötigt einen wesentlich höhe-
ren Anteil an Primärenergie wie für dessen 
Beheizung mit Hilfe einer Wärmepumpe, 
wie eine Recherche von Greenpeace zeigt. 
Das Heizen mit Wasserstoff ist unwirt-
schaftlich – in etwa so, als würde man 
mit Champagner duschen.

Der letzte große Coup
Um zu verstehen warum der Gaslobby 

mit dem § 71 k trotzdem ein gewalti-
ger Coup gelungen ist, muss man sich 
die Konsequenzen ansehen. Je unwahr-
scheinlicher eine Umstellung auf Wasser-
stoff ist und je länger sie dauert, desto 
lohnender ist eine H2-ready-Heizung, 
weil bis dahin Erdgas verbrannt werden 
kann. Damit ein gewöhnlicher Gaskes-
sel als H2-ready-Heizung gilt, reicht die 
Existenz eines Umrüstkits auf Wasserstoff 
auf dem Markt aus. Die Hersteller haben 
dadurch einen hohen Anreiz, H2-ready-
Heizungen zu entwickeln, was Bosch, 
Wolf, Vaillant, Remeha, Viessmann auch 
tun. Diese H2-ready-Heizungen können 
in der Regel nur 30 % Wasserstoff ver-
brennen.   Die Vorgaben im Gesetz sind 
jedoch, dass solche Heizungsanlagen 
„auf die Verbrennung von 100 Prozent 
Wasserstoff umrüstbar“ sind (vgl. § 71k). 

Bild 2: Anteil Erneuerbarer Energien an der Wärmebereitstellung gemäß Vorgaben laut § 71 
Absatz 9 im novelliertem GEG 
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Bild 3: Geltung der 65%-Regelung

2020 2025

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

An
te

il 
Er

ne
ue

rb
ar

er
 E

ne
rg

ie
n

2030 2035 2040 2045

Persönliches Exemplar: Weitergabe nicht gestattet, Inhalte unterliegen dem Schutz des deutschen Urheberrechts © Copyright DGS e.V.



41
1|2024   März-Mai   

RU
BRIK 

 EN
ERG

IEBERATU
N

G

Im Bild 3 ist dargestellt, in welchen 
Bereichen ab welchen Zeitpunkten die 
65-%-Regelung gilt.

Eine weitere Ausnahme von der 
65-%-Regelung bildet die Stromdirekt-
heizung bei „effizienten Gebäuden“. Sie 
gilt als Erfüllungsoption, obwohl der 
Strommix zurzeit nur etwa zur Hälfte aus 
Erneuerbaren Energien besteht, während 
der Heizsaison eher noch weniger. Derzeit 
erhalten nur Immobilieneigentümer eine 
Förderung, diese Rahmenbedingungen 
können als eine Umverteilung von unten 
nach oben bezeichnet werden.

Schutz für Mieterinnen und 
Mieter?

Laut Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz (BMWK) „profitieren 
alle von der klimafreundlichen Heizung“, 
da die Kosten für den Heizungstausch auf 
50 Cent pro Quadratmeter und Monat 
gedeckelt werden. Die Deckelung be-
zieht sich jedoch nur auf die umlegba-
ren Investitionskosten. Bei Heizungen, 
die erneuerbare Gase verwenden, sind 
die Betriebskosten die höchsten Kosten. 
Deshalb wurde in den Gesetzesentwurf 
im Mai 2023 der Mieterschutzparagraf § 
71o aufgenommen. Er besagt, dass die 
Betriebskosten bei der Heizung mit er-
neuerbaren Gasen auf diejenigen Kosten 
gedeckelt werden, die eine sehr ineffi-
ziente Wärmepumpe verursachen würde 
(Jahresarbeitszahl über 2,5). 

An dieser Stelle soll erwähnt werden, 
dass sich die Formulierung des § 71o we-
sentlich geändert hat. Im Juli formulierte 
der Bundestagsausschuss für Klimaschutz 
und Energie eine Beschlussempfehlung. 
In dieser beziehen sich die Abgeordneten 
auf eine öffentliche Sachverständigenan-
hörung, die am 21. Juni 2023 stattfand. 
Sie argumentieren, dass Änderungen 
und Ergänzungen des Gesetzentwurfs 
der Bundesregierung unter anderem im 

Mieterschutz erforderlich sind. Allerdings 
schlugen sie in ihrer Beschlussempfeh-
lung vor, dass die Änderungen im § 71o 
im ursprünglichen Gesetzesentwurf ent-
fallen sollen. Das war die einzige Rege-
lung, die Mieter und Mieterinnen vor den 
sehr hohen Kosten einer Wasserstoff-
heizung schützen würde. Damit ist der 
Weg für das unbegrenzte Abwälzen der 
Kosten auf die Mietenden frei, was die 
Voraussetzung für die Verwendung von 
Wasserstoff ist. Statt das Vermieter-Mie-
ter-Dilemma zu beheben, ermöglicht das 
neue GEG, dass noch mehr Geld aus den 
Taschen von Mietenden in diejenigen der 
Gasindustrie fließt. Durch die Deklaration 
von fossil hergestelltem Wasserstoff als 
Erneuerbare Energie wird damit die Fi-
nanzierung des starken Treibhausgases 
Erdgas und die Abhängigkeit von Im-
porten festgeschrieben. 

Die Lobby war nicht untätig gewesen: 
Ein Monat vorher, im Juni, fanden drei 
Treffen zwischen den Gaslobbyverbän-
den DVGW, BDEW, VKU und dem Kanz-
leramt statt [2]. Außerdem war eine der 
Sachverständigen, die an der Anhörung 
teilgenommen hat, die BDEW-Vorsitzen-
de-Vorsitzende Andreae.

Begleitende Maßnahmen
Das neue GEG wird von weiteren Ge-

schenken an die Gasindustrie flankiert, 
von denen im Folgenden eine Auswahl 
genannt wird:  Durch die Gaspreisbrem-
se, die den Gaspreis auf 80 % des Vor-
jahresverbrauchs deckelte, floss bis Ende 
2023 Steuergeld vor allem auf die Kon-
ten der einkommensstärksten Haushalte, 
wie das Öko-Institut e.V. in einer Stu-
die aufzeigt [4]. Für den Zeitraum vom 
1. Oktober 2022 bis 31. März 2024 gilt 
für die Lieferung von Gas ein ermäßig-
ter Umsatzsteuersatz von 7 %.  Für die 
im Emissionshandelssystem eingesetzten 
Zertifikate wurden die Festpreise redu-

ziert. Steuergelder für „Rettungspakete“ 
für Gaskonzerne: 58 Milliarden Euro für 
Uniper und 13,8 Milliarden Euro für Se-
curing Energy for Europe GmbH, vormals 
Gazprom Germania GmbH. Flüssigerdgas 
(LNG): Schaffung von Überkapazitäten 
und Ermöglichung des Baus einer Pipe-
line durch Meeresschutzgebiete vor Rü-
gen. Die Aussetzung des gesetzlich ver-
bindlichen Effizienzhausstandards EFH 
40 im Neubau [5]. LNG ist sogar noch 
klimaschädlicher als Kohle und durch 
den Aufbau der LNG-Infrastruktur wird 
die fossile Infrastruktur über viele Jahre 
zementiert [6].

Die Auswirkungen
Trotz der Energiekrise bescherte das 

neue GEG der Heizungsindustrie einen 
beispiellosen Boom, der mit einem hohen 
CO2-Preis oder strengen Emissionsbe-
grenzungen nicht möglich gewesen wäre. 
Aufgrund der zahlreichen Ausnahmen im 
neuen GEG gibt es keinen einzigen Fall, 
in dem die 65-%-Regelung vor dem Jahr 
2045 eingehalten werden muss. 
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Bild 4: Marktentwicklung von Wärmeerzeugern
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